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(2) Gleichzeitig sind die dem Urteil zugrunde liegenden 
Feststellungen aufzuheben, sofern sie durch die Gesetzes
verletzung betroffen werden, wegen deren die Aufhebung 
des Urteils erfolgt.

Sachentscheidung. Zurückvenveisung.
§354

(1) Erfolgt die Aufhebung des Urteils nur wegen Ge
setzesverletzung bei Anwendung des Gesetzes auf die dem 
Urteil zugrunde liegenden Feststellungen, so hat das 
Revisionsgericht in der Sache selbst zu entscheiden, so
fern ohne weitere tatsächliche Erörterungen nur auf Frei
sprechung oder auf Einstellung oder auf eine absolut he- (, •U 
stimmte Strafe zu erkennen ist, oder das Revisionsgericht i- U 
in Übereinstimmung mit dem Antrag der Staatsanwalt
schaft die gesetzlich niedrigste Strafe für angemessen er
achtet.

(2) In anderen Fällen ist die Sache zur anderweiten 
Verhandlung und Entscheidung an das Gericht, dessen 
Urteil aufgehoben ist, oder an ein demselben deutschen 
Lande angehöriges, benachbartes Gericht gleicher Ord
nung zurückzu verweisen.

(3) Die Zurückverweisung kann an ein Gericht niederer 
Ordnung erfolgen, wenn die noch in Frage kommende 
strafbare Handlung zu dessen Zuständigkeit gehört.

Gesetzesänderung.
§ 354a

Das Revisionsgericht hat auch dann nach § 354 zu ver
fahren, wenn es das Urteil aufhebt, weil zur Zeit der Ent
scheidung des Revisionsgerichts ein anderes Gesetz gilt 
als zur Zeit des Erlasses der angefochtenen Entscheidung.

Anm.t § 354 a ist durch Art. 8 Ziff. 1 a des Ge*, zur Änderung von Vor
schriften des Strafverfahrens und des Gerichtsverfassimgsgesetzes vom 
8. Juni 1935 (RGBl. I S. 844) eingefügt worden.
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